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Entscheidungsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hat der Betrieb
> 20 ha LF oder
> 50 GV (auch ohne LF bzw. < 20 ha LF)?

NeinJa

Werden mit Wirtschaftsdüngern 
> 750 kg Ngesamt im Bezugsjahr aufgenommen?

Ja

Unterhält der Betrieb eine Biogasanlage?
(z. B. landwirtschaftlicher Betrieb mit Biogas oder

eigenständige, flächenlose Biogasanlage)

NeinJa

Wird Wirtschaftsdünger 
im Bezugsjahr aufgenommen?

NeinJa

Besteht ein funktionaler Zusammenhang  
mit einem 

stoffstrombilanzpflichtigen Betrieb?

NeinJa

Stoffstrombilanz
erforderlich

keine 
Stoffstrombilanz

erforderlich

Nein


